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Sitzung des Kreistages am 10. September 2018,
Tageordnungspunkt 1 5 zur Vorlage 0742/201 8;
hier: Interkommunale Zusammenarbeit für die gemeinsame Aufgaben

wahrnehmung nach dem Prostituiertenschutzgesetz;
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 9. August 201 8
(Vorlage Nr. 0724/201 8)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wegen eines Übertragungsfehlers hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 20. Au
gust 2018 in der Vorlage 0724/2018 einen unvollständigen Beschlussvorschlag auf
den Weg in den Kreistag gebracht.

Der Beschlussantraa zu der Vorlacie 0724/2018 muss richtia lauten

Der Kreistag stimmt der Aufgabenübernahme nach S l Abs. l der Verordnung zur Be

stimmung von Zuständigkeiten für den Vollzug des Prostituiertenschutzgesetz -
ProstSchGZustV-) von sämtlichen Städten und Gemeinden im Landkreis Gießen ün

Rahmen von Interkommunaler Zusammenarbeit zu.

Zur Aufgabenübernahme ist mit allen interessierten Städten und Gemeinden eine öf-

fentlich-rechtliche Vereinbarung nach S l Absatz 2 ProstSchGZustV nach Maßgabe des
als Anlage ...beigefügten Entwurfes (Vertrag LKGI-V-1 632) abzuschließen.
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Landkreis Gießen
Der Kreisausschuss

 
Stabsstelle: Kreisgremien und Öffentlich-

keitsarbeit
Stabsstellenleitung -

Sachbearbei- Thomas Euler
ter:
Telefon: 0641/9390-1530
Fax: 0641/9390-1787
E-Mail: thomas.euler@lkgi.de
Gebäude: F Zimmer: 209



DerKreisausschuss wird mit dem Abschluss dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
und mit der Beantragung von Fördermitteln nach der Rahmenvereinbarung zur Förde-

rung der Interkommunalen Zusammenarbeit beim Hessischen Ministerium des Innern
und fürSpott beauftragt.
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IDarüber hinaus kann die Anlage(öffentlich-rechtliche Vereinbarung) mit den mit der
Aufsichtsbehörde abgesprochenen Änderungen ausgetauscht werden.]


